
§ 8 Vorstand 
1. Der Ortsverein wählt durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren einen

Vorstand. Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Der 
Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertretenden Vorsitzenden, dem 
Rechner und dem Schriftführer dem Geschäftsführer, sowie den Fachwarten der 
Ortsgruppe wie dem Wegewart, dem Wanderwart, dem Naturschutzwart, dem Jugendleiter,
dem Fachwart für Öffentlichkeitsarbeit, dem Fachwart für Heimatpflege und dem 
Familienwart. Bis zu 2 Ämter können in Personalunion versehen werden. Außerdem 
können bis zu drei Beisitzer gewählt werden.
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter, sowie der 
Geschäftsführer. Jeder ist für sich alleine vertretungsberechtigt. 

2. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht gemäß 
dieser Satzung der Mitgliederversammlung obliegen. Neben der Vertretung des Vereins hat
der Vorstand die laufenden Geschäfte zu führen. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

3. Der Vorstand kann Beiräte berufen und Ausschüsse zur Erledigung bestimmter Vereins-
aufgaben bilden sowie zur Unterstützung seiner Tätigkeiten eine Geschäftsstelle einrichten.
Beiräte und Ausschüsse haben beratenden Charakter. 

4. Über jede Sitzung des Vorstandes, der Beiräte und der Ausschüsse werden Protokolle 
gefertigt, die vom Leiter der Sitzungen und dem Protokollführer unterschrieben werden. 

5. Jugendleiter werden durch die Jugendgruppen gemäß ihrer Satzung gewählt. Sie müssen 
durch den Vorstand der Ortsgruppe bestätigt werden. Jugendleiter haben Sitz und Stimme 
im Vorstand. 

6. Die Vorstandsmitglieder haben Anspruch auf Ersatz von Auslagen, die bei ihrer Tätigkeit für
den Verein entstanden sind. 

7. Der Vorstand ist berechtigt, redaktionelle Änderungen des Wortlautes dieser Satzung 
vorzunehmen, wenn dies wegen Beanstandungen des Registergerichtes notwendig ist oder
wenn die Finanzbehörden die Anerkennung der Gemeinnützigkeit des Vereins davon 
abhängig machen. Die Änderung der Satzung ist der Hauptversammlung in Ihrer nächsten 
Sitzung zur Kenntnisnahme vorzulegen.

§ 9 Rechnungsführung 
1. Die Rechnung wird nach den Regeln der kaufmännischen Buchführung geführt. Ausgaben 

bedürfen der Zustimmung und Anweisung des 1.Vorsitzenden oder des 2. Vorsitzenden. 
2. Der Rechner Geschäftsführer führt ein Kassenbuch, überwacht die Rechnungsführung und 

ist für diese verantwortlich. Auf Verlangen berichtet er dem Vorstand über den Stand der 
Rechnung und des Vermögens. Der Rechner Geschäftsführer berichtet der 
Mitgliederversammlung durch einen von ihm zu fertigenden Kassenbericht. 

3. Zur Prüfung der Jahresabrechnung werden von der Mitgliederversammlung zwei 
Rechnungsprüfer für die Dauer der Amtszeit des Vorstands gewählt. Diese prüfen zum 
Ende eines Geschäftsjahres die Rechnungsführung und fertigen für die 
Mitgliederversammlung einen Prüfbericht an. 


